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Anhang D: Gründungsvertrag 

 

Vereinbarung zur Antragstellung zur Bildung des Kompetenznetzwerkes 

„WeGa – Wertschöpfungskette Gartenbau“ 

Nachfolgende Organisationen – vertreten durch die angeführten Personen – bilden ein 

Konsortium zur Einreichung eines Antrages im Rahmen der BMBF- Ausschreibung 

„Kompetenznetze in der Agrar- und Ernährungsforschung“: 

1. Leibniz Universität Hannover (Studien- und Forschungsbereich Gartenbau):  

Prof. Dr. Michael Poehling 

2. Fachhochschule Osnabrück (Studien- und Forschungsbereich Gartenbau): 

Prof. Dr. Werner Dierend 

3. Fachhochschule Weihenstephan (Studien- und Forschungsbereich Gartenbau): 

Prof. Dr. Elke Meinken 

4. Arbeitsgemeinschaft Ökonomie im Gartenbau (AÖG): 

Prof. Dr. Wolfgang Lentz, HTW Dresden 

5. Julius-Kühn-Institut (Quedlinburg, Braunschweig) (Bereich Gartenbau): 

Dr. Martin Hommes 

6. Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim (Forschungsbereich Gartenbau): 

Dr. Martin Geyer 

7. Institut für Gemüse und Zierpflanzen, Großbeeren/Erfurt: 

Dr. Monika Schreiner 

8. Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Geschäftsbereich Gartenbau): 

Prof. Dr. Bernhard Beßler 

9. Leibniz Universität Hannover (Naturwissenschaftliche Fakultät): 

Prof. Dr. Hartmut Stützel 

10. Die Koordination des Netzwerkes erfolgt durch die Leibniz Universität Hannover, 

vertreten durch Prof. Dr. Thomas Rath (Netzwerkkoordinator) 

Innerhalb der Antragsphase wird das Netzwerk durch die oben definierten Personen der 

unter 1 bis 10 beschriebenen Organisationen nach innen und nach außen vertreten. Zur Er-

stellung des Antrages werden spezifische Arbeitsgruppen gebildet. Entscheidungen werden 

durch Abstimmung innerhalb des Konsortiums mit 2/3-Mehrheit gefällt. Abstimmungs-

berechtigt sind jeweils die unter lfd. Nr. 1 bis 9 aufgeführten Organisationen (jeweils vertreten 

durch die aufgeführten Personen). Kommt keine Mehrheit von mindestens 6 Abstimmungs-

berechtigten zustande, entscheidet auf Basis der geführten Diskussion im Sinne des 

Gesamtnetzwerkes der Netzwerkkoordinator. 

Jeder Vertreter der unter 1 bis 10 aufgeführten Organisationen kann eine stellvertretende 

Person benennen. 
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Unterschriften: 

 

 

 


